
i) Nachdem über die Verlassenschaft beS Bernhard Weissenborns Scux.zuBischvfferoba ber Co»,
u/l eurs Proceß erkannt,und terminuz ad liquidandum credita auf den 22 ,^Slax) a.e. prafigirt

worden; als werden alle und jede, so an ersagtem Bernhard Weissenborn &amp; ux. etwas zu for
dern haben, hierdurch citiret und vorgeladen, an besagtem Lage Vormittags 9 Uhr auf hiesigem
Amte in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte ihre Forderung gegen den bestellte»
Eonttadictorem zu liquidsten, und darauf rechtliches Verfahren zu erwarten; diejenigen so als
dann nickt erscheinen, haben sich der vhnfehlbaren Präcluswn zu gewärtige». Spangenberg
den 26. Marz 1781* Fürstlich Hessisch. Amt hieselbst. In fidem, 3. H. Llemschmid.

a) Nachdem weyland Hermann Thons und dessen Ehefrau zu Heyna eine solche Schuldenlast
contrahiret, daß sich zu deren Tilgung keine objecta executionis mehr finden wollen: so ist nö

 thig erachtet worden, deren Statum activorum de paslivorum zu ersuchen; eS werden demnach

sämtliche bekannte und unbekannte Creditores ad liquidandum credita ad terminum auf Dienstag
den 8ten May a. c. vor Fürstlichem Amt Spaugenberg Vormittags 9 Uhr hiermit edictalitcr

&amp; sub praejudicio praeclusi vorgeladen. Spangenberg den 26. März 1781.
Fürstlich Hessisches Amt hieselbst. In fidem, I. H. Rleinschmid.

z) Da über des verstorbenen Adam Horchlers und dessen hinterlassenen Wittibe zu Neumvrsche«
sämtliches Vermögen derLoncurfu, Lreditorum erkant worden; als werden hiermit alle der»
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